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Erläuterungen und Hinweise zum Aufbau des Erhebungsbogens
Der Erhebungsbogen gliedert sich in vier Bestandteile:

– Abschnitt A: Art und Rechtsform sowie personelle Ressourcen des Trägers

– Abschnitt B: Angaben zu offenen Angeboten ( Teil 1 und 2 )

– Abschnitt C: Angaben zu gruppenbezogenen Angeboten ( Teil 1 und 2 )

– Abschnitt D: Angaben zu Veranstaltungen und Projekten ( Teil 1 und 2 )

Für die Abschnitte B bis D ist für jedes zu meldende Angebot eine Zeile zu  
befüllen. Die Angebotszeilen sind fortlaufendend durchnummeriert. Für jedes  
zu meldende Angebot müssen Angaben auf Teil 1 und Teil 2 des jeweiligen  
Abschnittes gemacht werden.

Bemerkungen
Zur Vermeidung von Rückfragen unsererseits können Sie hier auf besondere Ereignisse  
und Umstände hinweisen, die Einfluss auf Ihre Angaben haben.

A Art und Rechtsform sowie personelle Ressourcen des Trägers  1

 Art des Trägers der Kinder- und Jugendhilfe
 Es ist nur eine Angabe möglich.

 Öffentlicher Träger 19–20

 Jugendamt ( örtlicher Träger )  ............................................................................................... 01

 Landesjugendamt ( überörtlicher Träger )  .......................................................................... 02

 Oberste Landesjugendbehörde ( Ministerium / Senat )  .................................................... 03

 Gemeinde oder Gemeindeverband ohne eigenes Jugendamt  .................................... 04

 Andere Gebietskörperschaft,  
welche als Träger der Kinder- und Jugendhilfe auftritt  .................................................. 05

SALand Kreis Kennnummer der auskunftgebenden  
Stelle oder Einrichtung

GemeindeBA

 
G 1

Wird vom Statistischen Landesamt ausgefüllt.

1–18

Die Statistik zu den öffentlich geförderten Angeboten erfasst 
solche nach § 11 SGB VIII. Damit sind insbesondere gemeint

– außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, 
sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und 
technischer Bildung,

– Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit,
– arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit,
– internationale Jugendarbeit,
– Kinder- und Jugenderholung,
– Jugendberatung.

Auch die Angebote der Jugendverbände und Jugendgruppen 
sind zu melden, sofern sie inhaltlich § 11 SGB VIII zuzuordnen 
sind. Nicht zu melden sind Angebote gemäß § 13 SGB VIII.
Nicht vom Regelungsbereich des § 11 SGB VIII erfasst werden 
Angebote, welche der reinen Ausübung sportlicher, kultureller 
oder religiöser Aktivitäten dienen. Ebenfalls nicht erfasst  
werden technische Übungen z. B. im Rahmen des Rettungs-
dienstes.

noch: Abgrenzung des Erhebungsbereichs
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 Freier Träger

 Jugendverband ( einschließlich Sportjugend und Jugendabteilung  
im Sportverband / -verein )  ................................................................................................. 2 06

 Jugendring ................................................................................................................................. 07

 Jugendgruppe ( nicht verbandlich organisiert ), Initiative  ..........................................  2 08

 Arbeiterwohlfahrt ( AWO ) oder deren Mitgliedsorganisationen  ................................... 09

 Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband  
oder dessen Mitgliedsorganisationen ................................................................................. 10

 Deutsches Rotes Kreuz ( DRK ) oder dessen Mitgliedsorganisationen  ..................... 11

 Diakonisches Werk und andere der EKD angeschlossene Träger  ........................  2 12

 Caritasverband und andere der kath. Kirche angehörige Träger  ...........................  2 13

 Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland  .......................................................... 14

 Andere Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts  
oder ihnen angeschlossene Träger  .................................................................................... 15

 Sonstige juristische Person, andere Vereinigung  ........................................................... 16

 Rechtsform des Trägers der Kinder- und Jugendhilfe  3

 Es ist nur eine Angabe möglich.

 Gebietskörperschaft ( einschließlich Land, Bund, Zusammenschlüsse )  
 oder Behörde  ............................................................................................................................

21–22

01

 Körperschaft des öffentlichen Rechts  ................................................................................ 02

 Kommunalunternehmen ......................................................................................................... 03

 Anstalt des öffentlichen Rechts  ........................................................................................... 04

 Stiftung des öffentlichen Rechts  .......................................................................................... 05

 ( Gemeinnütziger ) Verein  ....................................................................................................... 06

 Genossenschaft  ....................................................................................................................... 07

 Stiftung des Privatrechts ( auch kirchliche Stiftungen )  .................................................. 08

 ( Gemeinnützige ) Gesellschaft mit beschränkter Haftung ( gGmbH / GmbH )  ........... 09

 Sonstige Rechtsform des privaten oder öffentlichen Rechts ( z. B. ein- 
 getragene Genossenschaft, andere Personengesellschaft, andere  
 juristische Person des Privatrechts, andere juristische Person / Rechtsform  
 des öffentlichen Rechts, ausländische Rechtsform, natürliche Person )  ................... 10

 Personelle Ressourcen des Trägers für die Durchführung von  
 Angeboten im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit  4

 Mehrfachnennung möglich.

 Ehrenamtlich tätige Personen  .............................................................................................. 23

 Hauptberuflich tätige Personen  ........................................................................................... 24

 Nebenberuflich tätige Personen  .......................................................................................... 25

 Sonstige tätige Personen ( Honorarkräfte, geringfügig Beschäftigte, Personen  
 im Freiwilligen Sozialen Jahr ( FSJ ), im Freiwilligen Ökologischen Jahr ( FÖJ ),  
 im Bundesfreiwilligendienst ( BFD ) sowie Praktikantinnen / Praktikanten )  ................ 26

SALand Kreis Kennnummer der auskunftgebenden  
Stelle oder Einrichtung

GemeindeBA

 
G 1

Wird vom Statistischen Landesamt ausgefüllt.

1–18



ADJSeite 4

Die Erhebung der öffentlich geförderten Angebote der  
Jugendarbeit unterscheidet zwischen „offenen Angeboten“ 
( B ), „gruppenbezogenen Angeboten“ ( C ) sowie „Veran- 
staltungen und Projekten“ ( D ).

B Offene Angebote
Unter „Offene Angebote“ fallen beispielsweise Kinder- und  
Jugendzentren, -treffs, Halboffene / Offene Türen bzw. der  
„OT-Bereich“, pädagogisch betreute ( Abenteuer- ) Spielplätze, 
Spiel- oder Sportmobile oder aufsuchende Arbeit. Streetwork 
bzw. mobile Jugendarbeit als Teil der Jugendsozialarbeit  
( § 13 SGB VIII ) fällt nicht hierunter. Auch Gruppenangebote  
in z. B. Jugendzentren werden nicht bei den „Offenen Ange- 
boten“ erfasst, sondern bei den gruppenbezogenen Ange-
boten, sofern es sich dabei um auf Dauer angelegte Gruppen 
handelt und darüber hinaus die hier für gruppenbezogene  
Angebote zugrunde gelegten Kriterien zutreffen. 

Unter offenen Angeboten sind solche mit einer Komm- und /  
oder Geh-Struktur zu verstehen, die im Grundsatz auf Dauer 
angelegt sind und keinen festen Teilnehmerkreis aufweisen. 
Die Teilnahme erfordert keine Mitgliedschaft und ist in aller 
Regel voraussetzungslos. Die offenen Angebote können in 
eigenen, angemieteten oder zur Verfügung gestellten Räum-
lichkeiten sowie an öffentlichen Plätzen und pädagogischen 
Settings ( im Sinne von gestalteten Rahmenbedingungen  
und Situationen ) außerhalb von Räumlichkeiten stattfinden. 
Die Aufenthaltsdauer ist im Rahmen der Öffnungszeiten  
( einrichtungsbezogene Angebote ) bzw. der Präsenzzeiten 
( aufsuchende Angebote ) nicht festgelegt.

C Gruppenbezogene Angebote
Gruppenbezogene Angebote sind zum Beispiel regelmäßige 
Gruppenstunden und auf Dauer angelegte AG’s. Im Bereich 
der Kinder- und Jugendverbandsarbeit finden diese beispiels-
weise in Verbänden mit spezifischen Aktivitäten sowie in 
Verbänden mit wechselnden Aktivitäten statt. Hierzu gehören 
nicht Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sowie das Sporttraining, der Konfirmanden- bzw.  
Firmunterricht oder auch Musikproben. 

Unter gruppenbezogenen Angeboten werden solche verstan-
den, die in regelmäßigen Abständen, d. h. mindestens einmal 
im Monat, in einem zeitlich begrenzten Rahmen ( in Stunden ) 
durchgeführt werden. Im Rahmen der Arbeit von Kinder- und 
Jugendverbänden und Kinder- und Jugendgruppen haben 
die gruppenbezogenen Angebote, die von jungen Menschen 
selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mit verant-
wortet werden, eine zentrale Bedeutung. Gruppenbezogene 
Angebote sind anders als Projekte und Veranstaltungen nicht 
auf einen Zeitraum beschränkt, sie sind auf Dauer angelegt. 

Als Teilnehmerinnen / Teilnehmer einer Gruppe gelten junge 
Menschen, die regelmäßig, d. h. an mindestens der Hälfte der 
Gruppentreffen, teilnehmen. Die Teilnehmerinnen / Teilnehmer 
sind in der Regel durch eine Beziehung zueinander ( z. B. per-
sönliches Zugehörigkeitsgefühl ) und / oder eine Verbindung 
zum Träger ( z. B. formale Mitgliedschaft, Quasi-Mitgliedschaft ) 
gekennzeichnet.

D Veranstaltungen und Projekte
Unter „Veranstaltungen und Projekte“ fallen beispielsweise  
Ferienangebote ( Freizeiten, Stadtranderholungen, Ferien-
spiele ), Wochenendfahrten, Seminare, Juleica-Ausbildungen 
und Juleica-Fortbildungen und andere ( Weiter- ) Bildungsmaß-
nahmen, Feste, Konzerte, Angebote im Rahmen der Öffent-
lichkeitsarbeit ( z. B. Weltkindertag, Tag der offenen Tür ) und 
themenzentrierte Projekte ( z. B. Umweltwoche ) oder auch 
Diskussionsveranstaltungen. Ferner gehören hierzu Angebote 
der internationalen Jugendarbeit. 

Unter „Veranstaltungen und Projekten“ werden hier Angebote, 
die auf einen Zeitraum festgelegt sind, gefasst; der Anfang 
und das Ende sind bekannt. Der Durchführungszeitraum muss 
nicht auf ein Kalenderjahr beschränkt, aber im Berichtszeit-
raum beendet sein. Die Dauer kann wenige Stunden ( min-
destens 3 Stunden ), aber auch mehrere Veranstaltungstage 
umfassen ( mit oder ohne Übernachtung ) und muss sich nicht 
auf einen zusammenhängenden Zeitraum beziehen. Zur Teil-
nahme an diesen Angeboten kann, muss aber keine Teilnah-
mezusicherung ( Anmeldung ) vorliegen. Die Teilnahme ist frei-
willig und kann je nach Angebot auf Mitglieder oder bestimmte 
Personengruppen beschränkt werden. Veranstaltungen und 
Projekte sind eigenständige Angebote gegenüber der alltäg-
lichen Arbeit in gruppenbezogenen und offenen Angeboten. 
Aktivitäten ohne eine gesonderte Förderung, also einer ange-
botsbezogenen Förderung, im Rahmen der jeweils auf Dauer 
angelegten „offenen Angebote“ oder „gruppenbezogenen 
Angebote“ ( z. B. Zeitungs- oder Filmprojekt ) werden nicht 
gesondert erhoben. Darüber hinaus werden Klassenfahrten 
sowie der Schüleraustausch im Rahmen der internationalen 
Jugendarbeit nicht erfasst.

Erläuterungen der Angebotsarten
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noch: Afrika
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Staatsangehörigkeit Staat

256 malawisch  ............................... Malawi

251 malisch  .................................... Mali

252 marokkanisch  ......................... Marokko

239 mauretanisch  .......................... Mauretanien

253 mauritisch  ............................... Mauritius

254 mosambikanisch  .................... Mosambik

267 namibisch  ................................ Namibia

232 nigerianisch  ............................ Nigeria

255 nigrisch   ................................... Niger

265 ruandisch  ................................ Ruanda

257 sambisch  ................................. Sambia

268 são-toméisch  .......................... São Tomé und Principe

269 senegalesisch  ........................ Senegal

271 seychellisch  ............................ Seychellen

272 sierra-leonisch  ....................... Sierra Leone

233 simbabwisch  ........................... Simbabwe

273 somalisch  ................................ Somalia

263 südafrikanisch  ........................ Südafrika

277 sudanesisch  ............................ Sudan

278 südsudanesisch  ..................... Südsudan

281 eswatinisch  ............................. Eswatini

282 tansanisch ............................... Tansania

283 togoisch  ................................... Togo

284 tschadisch  ............................... Tschad

285 tunesisch  ................................. Tunesien

286 ugandisch  ............................... Uganda

289 zentralafrikanisch  .................. Zentralafrikanische Republik

noch: Amerika

S
ig

ni
er

-
nu

m
m

er

Staatsangehörigkeit Staat

340 grenadisch  .............................. Grenada

345 guatemaltekisch  ..................... Guatemala

346 haitianisch  ............................... Haiti

347 honduranisch  .......................... Honduras

355 jamaikanisch  ........................... Jamaika

348 kanadisch  ................................ Kanada

349 kolumbianisch ......................... Kolumbien

351 kubanisch  ................................ Kuba

353 mexikanisch  ............................ Mexiko

354 nicaraguanisch  ....................... Nicaragua

357 panamaisch  ............................ Panama

359 paraguayisch  .......................... Paraguay

361 peruanisch  .............................. Peru

370 von St.Kitts und Nevis  ........... St.Kitts und Nevis

366 lucianisch  ................................ St.Lucia

369 vincentisch  .............................. St.Vincent und die Grenadinen

364 surinamisch  ............................ Suriname

371 von Trinidad und Tobago  ...... Trinidad und Tobago

365 uruguayisch  ............................ Uruguay

367 venezolanisch ......................... Venezuela

368 amerikanisch  .......................... Vereinigte Staaten

Amerika
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Staatsangehörigkeit Staat

320 antiguanisch  ........................... Antigua und Barbuda

323 argentinisch  ............................ Argentinien

324 bahamaisch  ............................ Bahamas

322 barbadisch  .............................. Barbados

330 belizisch  .................................. Belize

326 bolivianisch  ............................. Bolivien

327 brasilianisch ............................ Brasilien

332 chilenisch  ................................ Chile

334 costa-ricanisch  ....................... Costa Rica

333 dominicanisch  ........................ Dominica

335 dominikanisch  ........................ Dominikanische Republik

336 ecuadorianisch  ....................... Ecuador,  
einschl. Galapagosinseln

337 salvadorianisch  ...................... El Salvador

328 guyanisch  ................................ Guyana

Asien

S
ig

ni
er

-
nu

m
m

er

Staatsangehörigkeit Staat

423 afghanisch  .............................. Afghanistan

422 armenisch  ............................... Armenien

425 aserbaidschanisch  ................. Aserbaidschan

424 bahrainisch  ............................. Bahrain

460 bangladeschisch  .................... Bangladesch

426 bhutanisch  .............................. Bhutan

429 bruneiisch  ............................... Brunei Darussalam

479 chinesisch  ............................... China, einschließl. Tibet, 
Hongkong, Taiwan und Macau

430 georgisch  ................................ Georgien

436 indisch  ..................................... Indien, einschl. Sikkim

437 indonesisch  ............................. Indonesien, einschl. Irian Jaya

438 irakisch  .................................... Irak

439 iranisch  .................................... Iran

441 israelisch  ................................. Israel

442 japanisch  ................................. Japan

421 jemenitisch  .............................. Jemen

445 jordanisch  ............................... Jordanien

446 kambodschanisch  .................. Kambodscha

444 kasachisch  .............................. Kasachstan

447 katarisch .................................. Katar
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noch: Asien
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Staatsangehörigkeit Staat

450 kirgisisch  ................................. Kirgisistan

434 der Demokratischen  
Volksrepublik Korea  ...............

 
Korea, Demokr. Volksrepublik

467 der Republik Korea  ................ Korea, Republik

448 kuwaitisch  ............................... Kuwait

449 laotisch  .................................... Laos

451 libanesisch  .............................. Libanon

482 malaysisch  .............................. Malaysia

454 maledivisch  ............................. Malediven

457 mongolisch  ............................. Mongolei

427 myanmarisch  .......................... Myanmar

458 nepalesisch  ............................. Nepal

456 omanisch  ................................. Oman

461 pakistanisch  ............................ Pakistan

459 ohne Bezeichnung  ................. Palästinensische Gebiete

462 philippinisch  ............................ Philippinen

472 saudi-arabisch  ........................ Saudi-Arabien

474 singapurisch  ........................... Singapur

431 sri-lankisch  ............................. Sri Lanka

475 syrisch  ..................................... Syrien

470 tadschikisch  ............................ Tadschikistan

476 thailändisch  ............................ Thailand

483 von Timor-Leste  ..................... Timor-Leste

471 turkmenisch  ............................ Turkmenistan

477 usbekisch  ................................ Usbekistan

469 der Vereinigten  
Arabischen Emirate  ............... Vereinigte Arabische 

Emirate  1

432 vietnamesisch  ........................ Vietnam

Australien und Ozeanien

S
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Staatsangehörigkeit Staat

523 australisch  .............................. Australien, einschließlich  
Kokosinsel, Weihnachts inseln 
und Norfolk-Insel

526 fidschianisch  ........................... Fidschi

530 kiribatisch  ................................ Kiribati

544 marshallisch  ........................... Marshallinseln

545 mikronesisch  .......................... Mikronesien

531 nauruisch  ................................ Nauru

536 neuseeländisch  ...................... Neuseeland

537 palauisch  ................................. Palau

538 papua-neuguineisch  .............. Papua-Neuguinea

541 tongaisch ................................. Tonga

540 tuvaluisch  ................................ Tuvalu

524 salomonisch ............................ Salomonen

543 samoanisch  ............................ Samoa

532 vanuatuisch  ............................ Vanuatu

 Umfasst die Scheichtümer: Abu Dhabi, Adschman, Dubai,  
 Fudscheira, Ras-al-Chaima, Schardscha, Umm el Kaiwain
1

Übrige Schlüssel

997 staatenlos  ............................... staatenlos
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Nach § 23 B Stat G handelt darüber hinaus ordnungswidrig, wer

 – vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 15 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und 5 Satz 1 
B Stat G eine Auskunft nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder nicht wahrheits-
gemäß erteilt,

 – entgegen § 15 Absatz 3 B Stat G eine Antwort nicht in der vorgeschriebenen Form 
 erteilt oder

 – entgegen § 11a Absatz 2 Satz 1 B Stat G ein dort genanntes Verfahren nicht nutzt.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet 
 werden.

Nach § 15 Absatz 7 B Stat G haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die 
 Aufforderung zur Auskunfts erteilung keine aufschiebende Wirkung. 

Soweit die Erteilung der Auskunft freiwillig ist, kann die Einwilligung in die Verarbeitung 
der freiwillig bereitgestellten Angaben jederzeit widerrufen werden. Der  Widerruf wirkt 
erst für die Zukunft. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht 
betroffen.

Zur Durchführung der Erhebung übermitteln die Träger der öffentlichen und freien 
 Jugendhilfe den statistischen Ämtern der Länder auf Anforderung die erforderlichen 
 Anschriften der übrigen Auskunftspflichtigen.

Geheimhaltung
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 B Stat G grundsätzlich geheim gehalten. 
Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben über-
mittelt werden.

Eine Übermittlung von Einzelangaben ist grundsätzlich zulässig an:

 – öffentliche Stellen und Institutionen innerhalb des Statistischen Verbunds, die mit 
der  Durchführung einer Bundes- oder europäischen Statistik betraut sind (z. B. die 
 Statistischen Ämter der Länder, die Deutsche Bundesbank, das Statistische Amt der 
Europäischen Union [Eurostat]),

 – Dienstleister, zu denen ein Auftragsverhältnis besteht (z. B. I  T Z Bund, Rechenzentren 
der Länder).

Eine Übermittlung der erhobenen Angaben ist nach § 103 Absatz 1 S G B V I I I vom 
 Statistischen Bundesamt und den statistischen Ämtern der Länder an die fachlich 
 zuständigen obersten Bundes- und Landesbehörden für die Verwendung gegenüber 
den gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke der Planung, jedoch nicht für die 
 Regelung von Einzelfällen, in Form von Tabellen mit statistischen Ergebnissen zulässig, 
auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen, sofern diese Tabellen 
nicht tiefer als auf Regierungsbezirksebene, im Fall der Stadtstaaten auf Bezirksebene, 
 gegliedert sind.

Für ausschließlich statistische Zwecke dürfen nach § 103 Absatz 2 S G B V I I I den zur 
Durchführung statistischer Aufgaben zuständigen Stellen der Gemeinden und 
 Gemeindeverbände für ihren Zuständigkeitsbereich Einzelangaben aus der Erhebung mit 
 Ausnahme der Hilfsmerkmale übermittelt werden, soweit die Voraussetzungen nach 
§ 16 Absatz 5 B Stat G gegeben sind.

Nach § 16 Absatz 6 B Stat G ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen 
 Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die 
 Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben

1. Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so anonymisiert sind, dass sie 
nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft 
den  Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können (faktisch anonymisierte 
Einzelangaben)

2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes und der 
 statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne Name und Anschrift 
(formal anonymisierte Einzelangaben) zu gewähren, wenn wirksame Vorkehrungen 
zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen werden.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Einzelangaben erhalten.

Hilfsmerkmale, Ordnungsnummer, Löschung
Name und Anschrift der auskunftgebenden Stelle, Name und Telefonnummer oder 
E-Mail-Adresse der für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person und die Kenn-
nummer der auskunftgebenden Einrichtung sind Hilfsmerkmale, die lediglich der 
 technischen Durchführung der Erhebung dienen. Sie werden nach Abschluss der Über-
prüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit 
gelöscht.
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Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden solange verarbeitet und gespeichert, wie 
dies für die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich ist.

Die vom statistischen Amt vergebene Ordnungsnummer dient der Unterscheidung der 
in die Erhebung einbezogenen Einrichtungen sowie der rationellen Aufbereitung der 
 Erhebung. Sie besteht aus einem Regionalschlüssel für das jeweilige Bundesland, den 
jeweiligen Kreis und die jeweilige Gemeinde sowie einer frei vergebenen laufenden 
 Nummer.

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten, 
Recht auf  Beschwerde
Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet werden, können

 – eine Auskunft nach Artikel 15 D S-G V O,

 – die Berichtigung nach Artikel 16 D S-G V O,

 – die Löschung nach Artikel 17 D S-G V O sowie

 – die Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 D S-G V O

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder der 
 Verarbeitung ihrer personenbezogenen Angaben nach Artikel 21 D S-G V O 
 widersprechen.

Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, prüft die zuständige 
öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Die antrag-
stellende Person wird gegebenenfalls aufgefordert, ihre Identität nachzuweisen, bevor 
weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen 
können jederzeit an die behördlichen Datenschutzbeauftragten der Statistischen Ämter 
des Bundes und der Länder oder an die jeweils zuständigen Datenschutzaufsichts-
behörden gerichtet werden. Deren Kontaktdaten finden Sie unter  
https://www.statistikportal.de/de/datenschutz.
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 Im Rahmen der Statistik zu den Angeboten der Jugend-
arbeit werden Einrichtungen bzw. Initiativen der mobilen 
Jugendarbeit erfasst, die Angebote der Jugendarbeit im 
Kontext des § 11 SGB VIII vorhalten. Das heißt: Sofern  
mobile Arbeit mit Kindern und Jugendlichen Teil der  
Jugendsozialarbeit ( § 13 SGB VIII ) ist, fällt sie nicht  
hierunter.

 Internationale Jugendarbeit
 Als Internationale Jugendarbeit werden solche Veranstal-

tungen und Projekte bezeichnet, die im In- oder Ausland 
stattfinden und an denen Personen aus dem In- und 
Ausland teilnehmen ( z. B. Jugendaustausch, Jugendbe-
gegnung, Workcamps ). 

Den finanziellen und strukturellen Rahmen bieten ins-
besondere JUGEND IN AKTION in ERASMUS +, Deutsch-
Französisches Jugendwerk, Deutsch-Polnisches Jugend- 
werk, der Kinder- und Jugendhilfeplan des Bundes ( ein- 
schließlich der Koordinierungszentren ), Landesjugend-
pläne ( bundesländerbezogene / regionale Abkommen )  
und kommunale Jugendpläne ( Städtepartnerschaften )  
sowie Stiftungen.

 Veranstaltungen und Projekte, die überwiegend einem 
schulischen Bildungszweck dienen, werden darunter nicht 
gefasst.

 Themenschwerpunkte
 Mit Themenschwerpunkten sind Themen und Inhalte sowie 

pädagogische Settings ( im Sinne von gestalteten Rahmen-
bedingungen und Situationen ) gemeint, mit denen sich 
bewusst beschäftigt bzw. auseinandergesetzt wird. Dabei 
geht es nicht um Einzelthemen des Angebots, sondern um 
das grundsätzliche Leitthema bzw. das Ziel, mit dem das 
Angebot stattfindet. Nicht erfasst werden soll das Selbst-
verständnis bzw. die Grundausrichtung des Trägers ( wie 
etwa „Gemeinschaftserfahrung“, „Geselligkeit“, „Soziales 
Lernen“, „Freizeitbeschäftigung“ ), wodurch die Angebote 
atmosphärisch geprägt werden sollen.

Für die gruppenbezogenen Angebote wird über die Erfas-
sung der Themenschwerpunkte nicht das trägerspezifische 
Selbstverständnis abgefragt. Das heißt beispielsweise, 
dass religiöse Gruppen, die vor allem sportlich aktiv sind, 
„sportbezogene Schwerpunkte“ angeben; die religiöse 
Grundausrichtung des Trägers soll mit diesem Schlüssel 
nicht erfasst werden. Im Bereich der offenen Angebote  
stellen Themenschwerpunkte die Inhalte dar, die neben 
dem offenen Bereich angeboten werden.

 Bei der Angabe „kein festgelegter Schwerpunkt“ ist keine 
weitere Angabe eines thematischen Schwerpunkts für das 
Angebot möglich.

 Schlüsselverzeichnis
Schlüssel zu den Themenschwerpunkten der zusätzlichen 
Aktivitäten neben dem „offenen Bereich“, der gruppenbe-
zogenen Angebote sowie der Veranstaltungen und Pro-
jekte ( max. 3 Nennungen )

Schlüssel Themenschwerpunkt

01 Natur- und umweltbezogene Schwerpunkte  
( z. B. Tierschutz, Umweltschutz, Müll- 
trennung, Aufforstung )

02 Handwerklich-technische Schwerpunkte  
( z. B. Elektronik-, Metall- und Holzarbeiten )

03 Rettungs- und Hilfstechniken ( z. B. Umgang 
mit Rettungsgerät, technische und medizi-
nische Hilfeleistungen, Erste-Hilfe-Kurse, 
feuerwehrtechnische Übungen )

04 ( Gesellschafts- ) politische, historische,  
arbeitsweltbezogene, interkulturelle,  
weltanschauliche, religiöse Schwerpunkte  
( z. B. Themen wie Inklusion, Integration,  
Migration, Berufsorientierung, Rechtsextre-
mismus, ( Trans- ) Gender, Sexualität, Auf-
klärung, Religion im Rahmen von Diskus- 
sionsrunden, Exkursionen o. Ä. )

05 Medien ( pädagogische ) Schwerpunkte  
( z. B. Umgang und Nutzung von Medien,  
wie PC, Konsolen, digitale Medien, Handy, 
Video & Foto oder pädagogische Arbeit und 
Aufklärungsangebote zu digitalen Medien, 
Blogs, Webseiten, Computer- und Netz- 
werkspiele, Hardware )

06 Hauswirtschaftliche Schwerpunkte ( z. B. 
Kochen, Backen, Ernährungsfragen )

07 Jugendkulturelle und künstlerisch kreative 
Schwerpunkte ( z. B. Basteln, Kunst bzw.  
künstlerisches Gestalten, Musik, Tanz,  
Theater, Konzerte, Discos )

08 Spielbezogene Schwerpunkte ( z. B. Gesell-
schaftsspiele, Gruppenspiele, Outdoorgames; 
nicht gemeint sind Computer- und Online-
spiele, diese sind unter 05 anzugeben ).

09 Sportbezogene Schwerpunkte ( z. B. Klettern, 
Tanzsport, Turniere, Fußballcamps, Selbst-
verteidigungskurse )

10 Schwerpunkte im Bereich der Traditions- und 
Brauchtumspflege ( z. B. Karneval / Fastnacht /  
Fasching, Trachten )

11 Schwerpunkte im Bereich der Didaktik und  
Methodik ( z. B. Juleica-Kurse )

12 Geschlechtsdifferenzierte Schwerpunkte  
( z. B. Angebote zur sexuellen Orientierung 
und geschlechtlichen Identität einschl. der 
Themen Aufklärung und Sexualität )

13 Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt 
und Gewaltprävention ( einschließlich sexuel-
ler Gewalt )

14 Schulbegleitende Angebotsschwerpunkte  
( z. B. Hausaufgabenbetreuung, Lerngruppen )

15 Beratungen ( bewusst initiierte Beratungs-
gespräche, nicht gemeint sind spontane 
„Ratgebergespräche“ im normalen Alltag des 
Angebots )

16 Sonstige

17 Kein festgelegter Schwerpunkt
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 Dauer und Häufigkeit
Veranstaltungen und Projekte:

Bei der Erfassung der Dauer und Häufigkeit von Veran-
staltungen und Projekten wird nach der Anzahl der Ver-
anstaltungstage gefragt. Hin- und Rückreisetage zählen  
als volle Tage. Im Falle geteilter oder unterbrochener  
Veranstaltungen oder Projekte sind die Tage des jeweiligen 
Angebots zu zählen, nicht die des Kalenderzeitraums.

 Veranstaltungen oder Projekte, die weniger als 3 Zeit- 
stunden umfassen, sind nicht anzugeben.

 Gewöhnlicher Durchführungsort
Als gewöhnlicher Durchführungsort ist der geografische 
Ort zu verstehen, an dem das Angebot in der Regel bzw. 
überwiegend stattfindet. Dieser ist mit Hilfe der entspre-
chenden Postleitzahl zu identifizieren.

Bei gruppenbezogenen Angeboten wird darüber hinaus  
der Ort bzw. die Art der Räumlichkeit, an denen die regel-
mäßigen ( Gruppen- ) Treffen stattfinden, abgefragt. Unter 
die Kategorie „Sonstiges“ fällt dabei z. B. die Bildungs-
stätte, das Jugendzentrum u. Ä.

Als multilokale Angebote bzw. Angebote mit keinem festen 
Durchführungsort werden solche Angebote bezeichnet,  
die an verschiedenen Orten statt überwiegend an einem  
festen Standort stattfinden wie etwa überregionale Grup-
pentreffen in verschiedenen Jugendheimen oder Treffen  
an unterschiedlichen Standorten im öffentlichen Raum. 
Hier ist „00000“ einzutragen.

 Bei Angeboten im Bereich Veranstaltungen und Projekte, 
die im Ausland durchgeführt werden, ist: 11111 anzugeben.

 Öffentlicher Raum
 Als Ort des Angebots ist der öffentliche Raum anzugeben, 

wenn das Angebot in einem allgemein zugänglichen Be-
reich ohne soziale und physische Barrieren stattfindet, wie 
etwa Fußgängerzonen, Parkanlagen, Plätze, Wälder u. Ä.

 Teilnehmende und Besucherinnen / Besucher
Teilnehmende bzw. Besucherinnen / Besucher bei offenen 
Angeboten, gruppenbezogenen Angeboten sowie Ver-
anstaltungen und Projekten, sofern es sich um Freizeiten, 
Aus-, Fort- oder Weiterbildungen, Seminare oder Projekte 
handelt, sind Personen, die regelmäßig ein Angebot be-
suchen bzw. in Anspruch nehmen. 

Teilnehmende, die sich im Rahmen des Angebots kurz-
zeitig bzw. zu bestimmten Zeitpunkten freiwillig engagieren, 
sind als Teilnehmende und nicht als Ehrenamtliche bzw. 
freiwillig Engagierte zu erfassen.

Die Teilnehmenden und / oder Besucherinnen / Besucher 
sind den Mitarbeitenden bekannt, so dass hierüber  
Angaben gemacht werden können. Bei Veranstaltungen 
und Projekten wie Festen, Feiern, Konzerten sowie Sport-
veranstaltungen und sonstigen Angeboten sollen hin- 
gegen lediglich die Gesamtzahl der Teilnehmenden bzw. 
Besucherinnen / Besucher erfasst werden.

In Bezug auf gruppenbezogene Angebote sind als Teilneh-
mende Kinder und Jugendliche zu fassen, die über einen 
Zeitraum von mindestens 3 Monaten regelmäßig an den 
Gruppenstunden teilgenommen haben.

In Bezug auf offene Angebote sind die jungen Menschen 
zu fassen, die regelmäßig über einen Zeitraum von minde-
stens 3 Monaten an bestimmten Öffnungstagen oder  
mehrmals in der Woche das offene Angebot besuchen –  
so genannte Stammbesucherinnen / Stammbesucher. 

Als Teilnehmende bzw. Stammbesucherinnen / Stammbe-
sucher mobiler Angebote werden hier junge Menschen ge-
fasst, die regelmäßig über einen Zeitraum von mindestens  
3 Monaten ein solches mobiles Angebot wahrnehmen.

 Da es für die Angebotsformen „Fest“, „Feier“, „Konzert“, 
„Sportveranstaltung“ und gegebenenfalls „Sonstiges“ unter 
Umständen nicht möglich ist, Angaben zur Altersverteilung 
der Teilnehmenden zu machen, sind hier nur Angaben zur 
Anzahl der Teilnehmenden zu machen.

 Typische Dauer und Häufigkeit
Offene Angebote:

Für die offenen Angebote wird bei der Erfassung der  
typischen Dauer und Häufigkeit des Angebots nach ein-
richtungsbezogenen und aufsuchenden Angeboten unter-
schieden.

Als „einrichtungsbezogene Angebote“ werden alle An-
gebote gefasst, die überwiegend in Räumlichkeiten statt-
finden. Das heißt, das Angebot findet in einem Haus oder  
in darin festgelegten Räumen oder in nur einem Raum  
oder auch auf einem zur Einrichtung gehörenden Außen-
gelände statt.

Aufsuchende Angebote umfassen solche, die die Kinder 
und Jugendlichen an ihren Treffpunkten im öffentlichen 
Raum aufsuchen. Diese können auch von Einrichtungen 
ausgehen. Zu aufsuchenden Angeboten zählen beispiels-
weise auch Spielmobile oder cliquenorientierte Arbeit im 
öffentlichen Raum.

 Die typische Dauer und Häufigkeit einrichtungsbezogener 
Angebote sollte sich nach den Öffnungszeiten richten,  
während sich diese bei aufsuchenden Angeboten aus den 
Präsenzzeiten der zum Angebot gehörenden tätigen  
Personen ergeben.

 Art der kooperierenden Schule
Unter Kooperation mit Schule ist die Zusammenarbeit  
mindestens eines Partners aus der außerschulischen  
Jugendarbeit mit einem schulischen Partner gefasst. Der 
konkrete Einsatz im gemeinsamen Projekt kann unter-
schiedlich gewichtet sein, die Kooperationspartner sollen 
aber mindestens in Abstimmungsprozesse des Projekts 
eingebunden sein, oder aber das Angebot sollte auf einer 
Kooperationsvereinbarung basieren. Schularten und deren 
Bezeichnungen können nach den Bundesländern variieren.

 Schulart
Zu den Schulen mit mehreren Bildungsgängen gehören 
Schularten wie die Gemeinschaftsschule, die Werkreal-
schule, die Mittelschule, die Oberschule, die Regelschule, 
die Regionalschule, die ( integrierte ) Sekundarschule sowie 
die Stadtteilschule. Die Gliederung der Schularten unter-
scheidet sich in Teilen zwischen den Ländern.

 Schulform
 Als unterschiedliche Schulformen werden hier die Halb-

tagsschule, die offene Ganztagsschule, die teilgebundene 
Ganztagsschule sowie die gebundene Ganztagsschule 
erfasst. In der Halbtagsschule werden die Schülerinnen /  
Schüler nur vormittags unterrichtet. In der offenen Ganz-
tagsschule nehmen die Schülerinnen / Schüler freiwillig an 
außerunterrichtlichen Angeboten teil. 
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 In der teilgebundenen Ganztagsschule, die über den 
Vormittagsunterricht hinaus an mindestens 3 Tagen pro 
Woche ein ganztägiges Angebot ( täglich mindestens 7 
Zeitstunden umfassend ) hat, nimmt ein Teil der Schüle-
rinnen / Schüler verpflichtend teil. In der gebundenen Ganz-
tagsschule, die über den Vormittagsunterricht hinaus an 
mindestens 3 Tagen pro Woche ein ganztägiges Angebot 
( täglich mindestens 7 Zeitstunden umfassend ) hat, neh-
men die Schülerinnen / Schüler verpflichtend teil.

 Bei der Durchführung des Angebots tätige Personen
Als tätige Personen werden diejenigen bezeichnet, die bei 
der Durchführung des Angebots anwesend sind und / oder 
sich an der Vor- und / oder Nachbereitung des Angebots 
beteiligen. Bei Projekten und Veranstaltungen sind tätige 
Personen zu berücksichtigen, die zu einem überwiegenden 
Teil während der gesamten Laufzeit der Veranstaltung bzw. 
des Projekts anwesend gewesen sind.

Hauswirtschaftliches und technisches Personal sowie  
Beschäftigte aus der Verwaltung sind nicht zu  
berücksichtigen.

 Ehrenamtlich pädagogisch tätige Personen
Ehrenamtlich Tätige sind keine Teilnehmenden. Sie sind 
Personen jeglichen Alters, die freiwillig, unentgeltlich  
oder gegen eine geringfügige, unterhalb einer tariflichen  
Vergütung liegenden Aufwandsentschädigung sich für  
gemeinnützige Aufgaben in einem institutionellen Rahmen 
zur Verfügung stellen.

 Ehrenamtliches Engagement ist dabei gleichzusetzen mit 
freiwilligem, bürgerschaftlichem Engagement. Das freiwil-
lige Engagement sollte dabei regelmäßig oder über einen 
längeren Zeitraum oder bei bestimmten Veranstaltungen 
ausgeübt werden. Nicht erfasst werden soll die freiwillige 
Tätigkeit von kurzer Dauer zu bestimmten Zeitpunkten oder 
verabredeten Terminen.

Unter ehrenamtlichem Engagement werden keine Aktivi-
täten gefasst, die von haupt- oder nebenberuflich Tätigen 
als Überstunden oder im Rahmen eines Praktikums, des 
Freiwilligen Sozialen Jahres ( FSJ ), des Freiwilligen Ökolo-
gischen Jahres ( FÖJ ) oder des Bundesfreiwilligendienstes 
( BFD ) geleistet werden.

Haupt- und nebenberuflich pädagogisch tätige  
Personen
Bei den haupt- und nebenberuflich tätigen Personen 
sind nur die anzugeben, die in einem vertraglichen Be-
schäftigungsverhältnis zum durchführenden Träger der 
öffentlichen oder freien ( Kinder- und ) Jugendhilfe stehen. 
Als hauptberuflich pädagogisch Tätige werden diejenigen 
bezeichnet, die in der Regel mindestens mit der Hälfte der 
tarifrechtlich geregelten wöchentlichen Arbeitszeit beim 
durchführenden Träger der Kinder- und Jugendhilfe ange-
stellt sind. Die Tätigkeit der hauptberuflich bzw. hauptamt-
lich Beschäftigten muss nicht nur auf das jeweilige Angebot 
bezogen sein, aber die Tätigen müssen bei der Durchfüh-
rung des Angebots anwesend sein und / oder sich an der 
Vor- und / oder Nachbereitung des Angebots beteiligen.

Als nebenberuflich pädagogisch tätige Personen werden 
diejenigen bezeichnet, die mit weniger als der Hälfte der 
tarifrechtlich geregelten wöchentlichen Arbeitszeit gegen 
Entgelt tätig sind. Die Tätigkeit der nebenberuflich bzw.  
nebenamtlich Beschäftigten muss nicht nur auf das  
jeweilige Angebot bezogen sein, aber die Tätigen  
müssen bei der Durchführung des Angebots anwesend 
sein und / oder sich an der Vor- und / oder Nachbereitung 
des Angebots beteiligen.

 Sonstige pädagogisch tätige Personen
Unter sonstige pädagogisch tätige Personen werden hier 
Honorarkräfte, geringfügig Beschäftigte, Personen im  
Freiwilligen Sozialen Jahr ( FSJ ), im Freiwilligen Ökolo-
gischen Jahr ( FÖJ ), im Bundesfreiwilligendienst ( BFD ) 
sowie Praktikantinnen / Praktikanten, die sich über einen 
längeren Zeitraum in der Organisation befinden, gefasst. 
Die Tätigkeit muss nicht nur auf das jeweilige Angebot 
bezogen sein, aber die oben genannten tätigen Personen 
müssen bei der Durchführung des Angebots anwesend 
sein und / oder sich an der Vor- und / oder Nachbereitung 
des Angebots beteiligen.

 Zu den sonstigen tätigen Personen zählen auch Personen, 
die im Rahmen eines Ausbildungsgangs bei der Durch-
führung von Angeboten der Jugendarbeit tätig sind. Hierzu 
gehören beispielsweise auch Studierende der Dualen 
Hochschulen oder an Berufsakademien.

 Herkunftsland der Teilnehmenden bei Internationaler 
Jugendarbeit

 Hier ist der Schlüssel des jeweiligen Staates einzutragen.

 Erforderliche Signiernummern sind der separaten Unter-
lage „Schlüssel der Staatsangehörigkeiten“ zu entnehmen.
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